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Anleitung zur Umstellung des USt.-Satzes für Speisen von 19% auf 7% 
SIHOT.POS – Version 2.33 / 2.34 / 2.47 
 
1) Datensicherung Ihrer SIHOT.POS Installation durchführen  

Kopie des SIHOT.POS Verzeichnisses 
 
 
2) Öffnen Sie Ihr SIHOT-Backoffice (back32.exe) 

In der Regel sind die Artikel in Obergruppen (Getränke, Speisen, Diverses, etc) und 
Artikelgruppen (100-AFG, 110-Biere, 120-Wein …  200-Salat/Suppen, 210-Hauptgerichte, etc.) 
unterteilt. 
Sie sehen das im SIHOT. Backoffice unter dem Menupunkt „Verkaufsartikel“ - „Artikelgruppen“: 

 

 
 
 
 
 
 

 
Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie wird laut Beschluss ab dem 1. 

Juli befristet bis zum 30. Juni 2021 auf den ermäßigten Steuersatz von 7 Prozent 
gesenkt. Für Gerichte, die der Gast mitnimmt oder nach Hause bestellt, fallen in der 

Regel nur 7 Prozent an. Nun soll generell ein Satz von 7 Prozent gelten. 
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Öffnen Sie nun unter dem Menupunkt „Verkaufsartikel“ die „Artikel“ 
Hier sind all Ihre Verkaufsartikel gelistet. 
Wechseln Sie nun auf eine typische Speise und prüfen Sie, ob Ihre Speise korrekt mit Obergruppe 
und Artikelgruppe erfasst wurde: 
 

 
 
Hier sehen Sie die Speise „Essen1“ wurde korrekt mit der Obergruppe „Speisen“ erfasst. Der 
MwSt-Satz im Haus beträgt korrekt 19%. 
 
Wenn Ihre Speisen nach diesem Muster korrekt angelegt sind, können Sie mit dem folgenden 
Schritt fortfahren. 
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3) Filtern und Überprüfung der Artikel in der Obergruppe „Speisen“ 

 
Hiermit stellen Sie sicher, dass sich in der Obergruppe „Speisen“ ausschließlich Speisen und 
keine anderen Artikel wie Getränke, Zusatz, Pfand, o.ä. befinden. 
 
Die MwSt. darf ausschließlich für Speisen von 19% auf 7% geändert werden! 

 
a) Öffnen Sie das Menu „Verkaufsartikel“ und das Untermenu „Artikel“ 
b) Wechseln Sie auf die Registerkarte „Filter“ 
c) Wählen Sie den Artikelfilter „Obergruppe“ 
d) Markieren Sie die Obergruppe „Speisen“ 
e) Im linken Fenster werden nun alle Artikel angezeigt, die der Obergruppe 

„Speisen“ zugeordnet sind. 
 
Prüfen Sie nun die gesamte Liste durch Scrollen vom ersten bis zum letzten Artikel, ob es sich 
wirklich um eine Speise handelt. 
(zum Thema, ob Heißgetränke Speisen oder Getränke sind, befragen Sie bitte Ihren Steuerberater) 
Stellen Sie sicher, dass nur Speisen in der Liste sind. Getränke und sonstige Artikel müssen einzeln 
geändert und der korrekten Obergruppe zugeordnet werden. 
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4) Serienänderung der Artikeldefinition für die gesamte Obergruppe „Speisen“ 

 
Wechseln Sie im Backoffice auf das Menu „Verkaufsartikel“ - „Artikelzuordnungen“ 
 
Es öffnet sich das Fenster „Artikelzuweisungen“ 
 
a) Wählen Sie unten rechts: „Liste zeigt“  o Obergruppe 
b) Wählen Sie „Aktion durchführen“ o in Artikeldefinition 
c) Wählen Sie die Reiterkarte „MwSt“ 
d) Markieren Sie im Filter die zu ändernde Obergruppe „Speisen“ 
e) Markieren Sie „Anwenden auf“  o im Haus und „Einstellung“  o Festlegen 
f) Markieren Sie „7% MwSt“ 
 
Durch einen Klick auf „Start“ wird bei allen Artikeln der Artikelgruppe Salat/Suppen der MwSt-Satz 
für im Haus auf 7% festgelegt. 
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5) Überprüfung der Serienänderung 
 
Öffnen Sie nun unter dem Menupunkt „Verkaufsartikel“ die „Artikel“ 
 
Wechseln Sie nun auf eine Speise aus der geänderten Artikelgruppe und prüfen Sie, ob Ihre Speise 
korrekt mit dem neuen MwSt-Satz 7% - im Haus geändert wurde. 
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6) Wichtige Hinweise 
 
Kombiartikel (Menus, Tagungspauschalen, etc.) können Sie auf diese Weise nicht ändern. 
Hier bitte die Artikel einzeln aufrufen und den MwSt-Satz ändern. 
 
Ebenfalls muss der MwSt-Satz einzeln je Artikel geändert werden, wenn der Artikel nicht einer 
korrekten Speisen-Artikelgruppe zugeordnet wurde. 
 
Bitte prüfen Sie zum Abschluss noch einmal alle Artikel. 
 
Nehmen Sie anschließend eine Testbuchung auf der Kasse vor und prüfen die Rechnung. 
 
Bei Kunden mit Übertrag der Daten in die Hotelsoftware muss zudem noch die Schnittstelle 
angepasst werden.  
 
Weitere Änderungen sind notwendig, wenn Sie die Kassendaten direkt in Ihre 
Finanzbuchhaltung übertragen. 
 
Bitte setzen Sie sich hierzu mit uns in Verbindung. 
 
 
Tel.:   +49 (0) 3329 - 69 01 8-18 
 
www.madro-edv.de  
 
office@madro-edv.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güterfelder Damm 69-71 
14532 Stahnsdorf 
Geschäftsführer   Arne Madro  
AG Potsdam   HRB 17773 P 
Ust.ID   DE 172 583 325 

Telefon  +49 (0)3329 69 01 8-0 
Telefax   +49 (0)3329 69 01 8-33 
Hotline  0700 MADROEDV* 
Email  info@madro-edv.com 
Internet  www.madro-edv.de 

Berliner Volksbank 
IBAN  DE07 1009 0000 5708 6990 06 
BIC  BEVODEBB 

ARNE MADRO EDV-ORGANISATION GmbH 

*ca. 14 ct/Minute Hauptzeit, 6 ct/Minute Nebenzeit 
aus dem deutschen Festnetz, Abweichungen im 
Mobilnetz  

http://www.madro-edv.de/
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Auftrag zur temporären Änderung der Umsatzsteuer auf Speisen im SIHOT.POS 
 
Gerne übernehmen wir für Sie die Änderung zu folgenden Festpreisen  
 

SIHOT.POS System Preis in € (netto, zzgl. 19% Ust.) 

  

Kasse ohne Schnittstellen 99,00 

Kasse mit Schnittstelle zu Hope 149,00 

Kasse mit Schnittstelle zu SIHOT 199,00 

Kasse mit Schnittstelle zu anderen PMS 249,00 

 
 
Bitte vereinbaren Sie auf jeden Fall rechtzeitig einen Termin, da alle Kunden vor der ersten 
Buchung am 1. Juli 2020 umgestellt werden müssen. 
 
Vielen Dank 
 
Ihre Madro-EDV 
 
 
Auftrag zur Umstellung der Mehrwertsteuer Speisen zum 1. Juli 2020: 
 
 
 
Hiermit erteilen wir  ___________________________ 
    Firmenbezeichnung 
 
 
vertreten durch  __________________________ 
    Vorname, Name 
 
 
der Arne Madro EDV-Organisation GmbH den verbindlichen Auftrag 
 
zur Umstellung unseres Kassensystems auf die neue Gesetzeslage zu o.a. Konditionen 
 
Terminwunsch: _______________________ (Datum / Uhrzeit) 
 
 
 

Ort, Datum, Unterschrift 
 
 
Bitte per E-Mail an: office@madro-edv.com 
oder 
per Fax an: +49 (0)3329 69 01 8-33 

mailto:office@madro-edv.com

